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Vorwort des Herausgebers 

Am 29. und 30. Juni 2000 fand an der Universität Greifswald die Tagung 
„Brückenschlag zwischen den Rechtskulturen des Ostseeraums" statt. De
ren Ergebnisse - Referate und Diskussionsberichte - werden durch den 
vorliegenden Band der Öffentlichkeit präsentiert. Die Durchführung von 
Tagungen solch internationalen Zuschnitts hat die ZEIT-Stiftung Ebelin 
und Gerd Bucerius ermöglicht. Den von ihr an der Universität Greifswald 
eingerichteten Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Rechtsvergleichung und 
Rechtsharmonisierung im Ostseeraum (Gerd Bucerius-Stiftungsprofessur) 
hat die Stiftung insbesondere auch mit Mitteln für die Durchführung inter
nationaler Kongresse ausgestattet. Dafür sei ihr an dieser Stelle auf das 
herzlichste gedankt. 

Der Versuch, Brücken zu schlagen, kann nur gelingen, wenn das Anlie
gen von Kollegen aller Ostsee-Anrainerstaaten mitgetragen wird. Dankbar 
bin ich daher den Referentinnen und Referenten für ihren wissenschaftli
chen Beitrag zum Gesamtprojekt. Für den Brückenschlag gleichermaßen 
wichtig war die persönliche Begegnung der Teilnehmer. Daß dies nicht 
zuletzt im Rahmen eines stilvollen Abendessens stattfinden konnte, ver
danken wir dem Engagement der Herren Rechtsanwälte Dr. Frank Hardtke, 
Dr. Rainer Steffens sowie des Herrn Rechtsanwalt und Notar Sebastian 
Pötter (Greifswald, Berlin). Sie haben uns mit diesem Abend reichlich be
schenkt. 

Der Dank gilt ferner meinen wissenschaftlichen Mitarbeitern, die auch 
als Mitherausgeber fungieren. Er gilt gleichermaßen Frau Ute Kästner, die 
an der Organisation der Tagung wesentlich mitgewirkt und die Druckle
gung der Tagungsergebnisse in technischer Hinsicht verantwortlich betreut 
hat. Mäzen der Drucklegung ist die Gesellschaft von Freunden und Förde
rern der Universität Greifswald. 

Greifswald Helmut Heiss 
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A. Allgemeines 





Integration im Ostseeraum: 
Politische Ziele 

TILOBRAUNE 

Meine Damen und Herren, zunächst möchte ich meine Freude darüber zum 
Ausdruck bringen, dass Sie die Hansestadt Greifswald für Ihre Tagung 
gewählt haben. Denn die Stadt steht stellvertretend für die Zusammenar
beit im Ostseeraum, für gemeinsame Wurzeln und Traditionen in diesem 
Raum. In diesen Wochen jährt sich zum 750sten Male die Verleihung des 
lübischen Stadtrechts, 1281 wurde Greifswald Mitglied der Hanse. Beides 
sind Stichworte, die ein nicht unbedingt nur historisches Schlaglicht auf 
das werfen, was den Ostseeraum so interessant macht. 

Juristen, insbesondere diejenigen, die für Rechtsgeschichte und Rechts
vergleichung zuständig sind, finden hier sicher eine wahre Goldgrube. Die 
Universität ist die zweitälteste im Ostseeraum. In der wechselvollen Ge
schichte Vorpommerns findet sie sich zeitweise als schwedische Universi
tät wieder. Auch dies ist aus heutiger Sicht ein Markenzeichen der verbin
denden Funktion des Ostseeraumes. 

Die Auswahl der Referentinnen und Referenten Ihrer Tagung ist ganz 
überwiegend ein Spiegelbild des Ostseeraumes, sie steht ebenso wie die 
Hansestadt Greifswald stellvertretend für die heutige Form der Zusammen
arbeit im Ostseeraum. Eigentlich kann ich mir deshalb, so scheint mir, 
meinen Vortrag sparen. Sie haben den richtigen Tagungsort gewählt. Das 
konnten Sie nur in Kenntnis der historischen, auch politischen Entwick
lung im Ostseeraum tun, die Sie als Experten natürlich besser kennen als 
ich. Wesentliche Ansätze der heutigen politischen Ziele sind damit bereits 
erarbeitet. Und sie haben die passenden Referenten, aus Polen, aus Estland, 
aus Schweden, aus Russland. 

Warum soll ich zu politischen Zielen der Integration im Ostseeraum 
vortragen, wenn Sie hier am Anwendungsfall doch vormachen, was Zu
sammenarbeit und Integration im Ostseeraum bedeuten? Wenn ich also 
trotzdem noch vortrage, dann nicht in der Absicht, Sie belehren zu wollen, 
sondern um die Position der Landesregierung zur Zusammenarbeit im Ost
seeraum zu verdeutlichen. Und ich finde es gut, dass Sie diese Tagung ma
chen. Die Zusammenarbeit im Ostseeraum lebt von unser aller Engage
ment. 
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Der Ostseeraum hat eine lange, wechselvolle Geschichte. Die wirt
schaftlichen Verbindungen reichen bis in das 14. Jahrhundert, die Blütezeit 
der Hanse zurück. Die Spuren der Hanse sind auch heute noch in unseren 
Hansestädten, auch hier in Greifswald, sichtbar. Gelegentlich wurde im 
Zuge der Entwicklung der Zusammenarbeit im Ostseeraum von der „Han
se-Identität" gesprochen, auch von einer „Neuen Hanse", die den Ost
seeraum verbindet. Die Hanse mag seinerzeit das damalige Prinzip des 
Welthandels verdeutlicht und den Hansestädten in gewissem Umfang nach 
damaligen Maßstäben Wohlstand gebracht haben. Sie hat uns vor einigen 
Jahrhunderten das Knüpfen von Verbindungen und die Nutzung eines 
Raumes vorgemacht. Andererseits wurde sie von deutschen Städten domi
niert, teilweise wird die Hanse mit deutscher Vorherrschaft im Ostseeraum 
gleichgesetzt1• 

Ich möchte solche Deutungen nicht überbewerten, doch sollten wir im 
wiedervereinigten Deutschland im Umgang mit unseren Nachbarn im Ost
seeraum die mit bestimmten Begriffen möglicherweise verbundenen, ne
gativen Deutungen nicht außer acht lassen. Entscheidend ist, dass heute im 
Ostseeraum tatsächliche, partnerschaftliche, gleichberechtigte Kooperatio
nen stattfinden, an denen alle Anrainer mit gleichen Möglichkeiten und 
zum gegenseitigen Vorteil teilhaben. Entscheidend ist das einzigartige 
Netzwerk an Beziehungen im Ostseeraum, auf allen Ebenen und in nahezu 
allen Bereichen. 

So gesehen definiert sich der Ostseeraum für mich nicht aus rein geo
grafischen oder staatsrechtlichen Aspekten. Es kommt auch nicht so sehr 
auf die EU-Mitgliedschaft eines Staates an. Der .Ostseeraum ist in erster 
Linie ein Raum, in dem vielfach gleiche Interessen bestehen und von ver
schiedenen Akteuren gemeinsam wahrgenommen werden. Beispielhaft 
seien hier Handel, die Energiesicherung, der Umweltschutz, die nukleare 
Sicherheit und die Kriminalitätsbekämpfung genannt. Über das wohlver
standene Interesse aller Beteiligten können wir so einen Raum beschrei
ben, der von Bergen bis St. Petersburg und vom Nordkap bis Hamburg 
reicht. 

Für Mecklenburg-Vorpommern war es nicht selbstverständlich, an einer 
echten Zusammenarbeit im Ostseeraum teilzuhaben. Zwar bemühte sich 
der ehemalige Bezirk Rostock zu Zeiten der DDR im Rahmen der Ostsee
woche auch um Kontakte zu den Ostseeanrainern, doch war das eigentliche 
Ziel damals die sogenannte Anerkennung der DDR als eigenständiger Staat 
und nicht Völkerverständigung, Handel und Kulturaustausch. 

Das führt Thomas Hili S.16 ff. aus in „Die „neue Hanse": Rückblick eines Histo
rikers auf einen Mythos", Beitrag in Mare Balticum 1996. 
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Es ist jetzt erst 10 Jahre her, dass der Eiserne Vorhang in Deutschland 
fiel und Mecklenburg-Vorpommern als Teil von Deutschland und der Eu
ropäischen Union die damit verbundenen Chancen wahrnehmen konnte, 
auch und gerade im Ostseeraum. Zehn Jahre sind keine lange Zeit, nach
dem der Kontinent zwei Generationen lang geteilt war. Viele Jahre konnte 
das Land am freien Handel und freien Personenverkehr nicht teilnehmen. 
Natürlich haben sich Investitionen, Handelsströme und Seeverkehrsverbin
dungen vielfach in westlicher Richtung orientiert, zwangsläufig an Meck
lenburg-Vorpommern vorbei. Die Wahrnehmung des Landes im Ost
seeraum beginnt erst allmählich zuzunehmen, das Interesse an uns ist groß, 
auch die Überraschung über das, was heute an Standortfaktoren und -vor
teilen für das Land ins Feld geführt werden kann. Dennoch lassen sich ge
wachsene Verbindungen zum Beispiel bei den Frachtverkehren zwischen 
Finnland und Deutschland nicht ohne weiteres ändern, der Standortwett
bewerb wird ohnehin nicht leichter, sondern eher härter. 

So ist es und bleibt es eine Daueraufgabe der Landesregierung, aber 
auch aller Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen und übrigens 
auch der Wirtschaft, das Land im Ostseeraum bekannt zu machen als Inve
stitionsstandort, als Handels- oder Technologiepartner oder als Tourismus
destination, natürlich auch als politischen Partner, der einen Anteil an der 
Weiterentwicklung der Kooperation im Ostseeraum leisten kann und will. 

Der Ministerpräsident des Landes hat in den vergangenen 18 Monaten 
mit überwiegend einwöchigem Aufenthalt Estland, Schweden, Norwegen, 
Finnland und Polen mit diesem Ziel bereist. Auch andere Mitglieder der 
Landesregierung haben Reisen in die Länder des Ostseeraumes unternom
men. Weitere Reisen in Kürze werden erneut nach Polen2 sowie dann nach 
Litauen und St. Petersburg3 führen. 

Die Zusammenarbeit im Ostseeraum hat nicht nur in der Vergangenheit 
gute Fortschritte gemacht, sondern steht meines Erachtens auch vor einer 
guten Zukunft. Seit Jahren wird die Ostseeregion als eine Zukunftsregion, 
als eine Boomregion beschrieben. Die wirtschaftlichen Rahmendaten 
scheinen dies zu belegen. In dem Raum leben ca. 50 Mill. Menschen. Die 
Exporte Deutschlands in die Ostseeregion sind schon fast so hoch wie die 
in die Vereinigten Staaten und nach Japan zusammen. Die Investitionen 
nehmen zu. Der Binnenhandel in der Region beträgt rund 1.000 Mrd. $ mit 
der Aussicht auf Steigerung. Allein bei der Entwicklung der deutschen 
Seehäfen an der Ostsee werden in den nächsten 10 Jahren Steigerungen 
von bis zu 200 % gegenüber dem heutigen Stand erwartet. Das wirft ein 
Schlaglicht auf die Dynamik der Entwicklung. 

2 

3 
Danzig ist Anfang September 2000 geplant. 
Voraussichtlich im November 2000. 
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Die Ostseekooperation ist ein dynamischer Prozess, der nicht nur von 
den politischen Rahmenbedingungen, sondern vor allem auch von der Ini
tiative und dem Engagement vieler Akteure im Nichtregierungsbereich 
lebt. Zu dieser Entwicklung hat nicht nur eine weitgehende Liberalisierung 
des Handels beigetragen. Hierzu gehört, dass Norwegen, obwohl nicht EU
Land, faktisch im Rahmen des EWR in nahezu allen Bereichen des Wirt
schaftswesens nach EU-Recht verfährt. Circa 95 % aller EU-Regeln in 
diesem Bereich gelten auch für Norwegen. Hierzu gehört, dass durch die 
Europaabkommen der Handel mit den Staaten Mittel- und Osteuropas er
leichtert worden ist. Die Entwicklung ist überhaupt erheblich begünstigt 
worden durch die Erweiterungs- und Partnerschaftspolitik der EU. 

Die Politik der Nördlichen Dimension der Europäischen Union ist der 
aktuellste Baustein in der Gestaltung des Ostseeraumes, wenn auch hier in 
einem noch größeren, auf Nordeuropa bezogenen Zusammenhang. Das von 
der Kommission Ende 1998 auf finnische Initiative hin vorgelegte Konzept 
stellt den derzeit einzigen übergreifenden Politikansatz der Europäischen 
Union für Nordeuropa und insbesondere den Ostseeraum dar. Die Themen 
sind vielfältig und sämtlich von besonderer Bedeutung für den Ost
seeraum. Unter anderem: Energiesicherheit, multimodale Verkehrssyste
me, Bekämpfung grenzüberschreitender Umweltverschmutzung, Zusam
menarbeit im Bereich der Sicherheit von Kernkraftwerken und der 
Beseitigung nuklearer Altlasten und Abfälle, Bekämpfung der organisier
ten Kriminalität. 

Warum sind diese Themen für den Ostseeraum so wichtig? Im Ost
seeraum stoßen EU-Länder, Kandidatenländer wie Polen und die balti
schen Staaten und schließlich Russland aneinander. Die Ostsee ist als Bin
nengewässer, auf Grund der geringen Tiefe und des geringen 
Wasseraustausches ein hochsensibles Gewässer. Umweltschutz und Krimi
nalitätsbekämpfung sind nicht erst seit heute nur grenzübergreifend zu be
wältigen. Also bedarf es der gegenseitigen Zielvereinbarung und Abstim
mung bis hin zum gemeinsamen, operativen Vorgehen. Gerade hat der 
Europäische Rat von Feira einen Aktionsplan zur Umsetzung dieses Poli
tikkonzeptes beschlossen, gegen den Widerstand einiger südlicher EU
Mitgliedstaaten. 

Das Land hat gemeinsam mit Schleswig-Holstein und Hamburg und in 
enger Abstimmung mit dem Bund maßgeblich an der Erarbeitung der deut
schen Position zur Nördlichen Dimension und zum Aktionsplan mitge
wirkt, es hat eine vorbereitende Arbeitsgruppe der norddeutschen Länder 
initiiert und geleitet. Ab Juli dieses Jahres wird Deutschland zudem den 
Vorsitz im Ostseerat innehaben und damit in der Lage sein, auf die Arbeit 
dieses wichtigen supranationalen Gremiums entscheidenden Einfluss zu 
nehmen. Die norddeutschen Länder waren und sind hieran beteiligt. So hat 
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der Wirtschaftsminister des Landes in Vertretung des Ministerpräsidenten 
vor einer Woche, zugleich auch stellvertretend für die anderen norddeut
schen Länder, an der diesjährigen Sitzung des Ostseerates in Bergen teil
genommen. Die norddeutschen Länder werden die deutsche Präsident
schaft aktiv begleiten. 

überhaupt gehört zur Förderung der Wahrnehmung des Landes auch die 
aktive Beteiligung am politischen Willensbildungsprozess. Das beinhaltet 
nicht nur die Teilnahme an den subregionalen Gremien der Ostseekoope
ration, sondern auch die Mitwirkung an den Gremien auf Ebene der Ost
seeanrainerstaaten, soweit dabei innerstaatlich Bund und Länder eng zu
sammenarbeiten und nicht zuletzt die auch öffentliche Auseinandersetzung 
mit interessierenden Themen der Ostseekooperation. 

Der Wirtschaftsminister des Landes hat in Vertretung des Ministerprä
sidenten im November vergangenen Jahres an der Außenministerkonferenz 
zur Nördlichen Dimension in Helsinki teilgenommen. Das Land hat im 
vergangenen Jahr regelmäßige Konsultationen zwischen dem Bund und 
den drei norddeutschen Ostseeanrainern zu politischen Fragen der Ostsee
zusammenarbeit initiiert. Es wird Ende August in Schwerin ein internatio
nales Forum zur Nördlichen Dimension im Schweriner Schloss ausrichten, 
zu dem erfreulicherweise bereits der finnische Ministerpräsident zugesagt 
hat. Das Land arbeitet in der Konferenz der Subregionen mit, einem losen 
Zusammenschluss subregionaler Körperschaften und Verbände. Hier sitzen 
die deutschen Länder an einem Tisch mit den Vertretern polnischer Woje
wodschaften, dänischer Counties und finnischer Regionalverbände. 

Die Städte des Ostseeraums haben sich in der Union of the Baltic Cities 
(UBC) zusammengeschlossen, die Industrie- und Handelskammern arbei
ten in der BCCA (Baltic Chamber of Commerce Association), die Touri
stikverbände in der BTC (Baltic Tourisme Commission) zusammen. über
all ist Mecklenburg-Vorpommern mit den in Betracht kommenden 
Einrichtungen vertreten. 

Und auch die Vereinigten Staaten interessieren sich seit einiger Zeit 
verstärkt für den Ostseeraum und haben deshalb vor gut zwei Jahren die 
sog. Northern Europe Initiative gestartet. Sie zielt auf eine politische und 
wirtschaftliche Einbeziehung der USA im Ostseeraum, vor allem auch mit 
Blick auf Russland. Mecklenburg-Vorpommern hat hierzu im November 
letzten Jahres in Rostock gemeinsam mit dem amerikanischen Generalkon
sulat in Hamburg eine Veranstaltung durchgeführt, bei der wir ca. 
150 Gäste begrüßen konnten, und an der der zuständige Koordinator im 
Department of State in Washington teilgenommen hat. Die USA-Reise des 
Ministerpräsidenten Anfang diesen Monats bot Gelegenheit, diese Kon
takte durch weitere Gespräche zu vertiefen. 
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Sie sehen daraus, dass wir uns auch als politische Partner profilieren 
möchten. Die Wahrnehmung unseres Landes auch bei den politischen Ent
scheidungsträgern ist wichtig. Wer sich nicht kennt und nichts von einan
der weiß, kann nicht kooperieren. Wirtschaft und Politik lassen sich ebenso 
wenig trennen wie Ostseekooperation allein eine Sache der Regierung wä
re. Die Regierung kann und muss ihren Beitrag leisten, die zahllosen 
Nichtregierungsorganisationen tun das ihrige dazu. 

Zur Förderung der Zusammenarbeit hat das Land im Frühjahr vergan
genen Jahres mit dem südschwedischen Regionalverband SydSam eine 
Partnerschaft abgeschlossen und im Februar dieses Jahres mit dem Regio
nalverband Südwestfinnland mit Sitz in Turku. So finden wir für nahezu 
alle Politik- und Kooperationsfelder leichter Partner in einem anderen 
Land. Die Themen liegen auch hier auf der Hand: Zusammenarbeit von 
Häfen und Hochschulen, im Jugend- und Tourismusbereich u.v.m. 

Politische Profilierung ist nicht zu verwechseln mit Außenpolitik, die 
man hier vermuten könnte. Die auswärtigen Beziehungen sind nach 
Art. 32 GG ausschließliche Sache des Bundes. Dennoch spielen die Länder 
faktisch eine wichtige Rolle. 

Als Land sind wir einerseits gut beraten, die verfassungsrechtliche und 
politische Priorität des Bundes bei auswärtigen Beziehungen zu berück
sichtigen. Auf der anderen Seite ist der Bund durchaus ebenfalls gut bera
ten, wenn er sich bei seinen auswärtigen Beziehungen auch der Länder 
bedient. Denn der Bund verfügt an sich über keinen operativen Unterbau 
im Rahmen seiner auswärtigen Beziehungen, sondern er braucht, um kon
krete Projekte durchzuführen, die Mithilfe von Institutionen und Organisa
tionen, von Nichtregierungsorganisationen ebenso wie von den Ländern. 
Und gerade die Länder, die ihrerseits die Schnittstelle für viele Fragen der 
Wirtschaft, des Verkehrs, der Kultur, der Forschung etc. darstellen, können 
somit den Bund bei seinen politischen Zielen und Absichten unterstützen, 
und dies sollten sie auch tun. · 

Es ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass kein Ministerpräsident eines 
Landes im Ausland die Außenpolitik der Bundesregierung kritisiert oder 
auch nur faktisch den Eindruck erweckt, dies tun zu wollen4• Jedwede Ver
einbarungen, die ein deutsches Land mit einem ausländischen Staat ab
schließt, werden mit dem Auswärtigen Amt abgestimmt und bedürfen je 
nach Charakter sogar der Zustimmung. Unabhängig davon arbeitet natür
lich die Staatskanzlei, die für die auswärtigen und europäischen Beziehun
gen zuständig ist, sehr eng mit den jeweiligen deutschen Auslandsvertre
tungen zusammen, nicht nur mit den Botschaften, sondern natürlich auch 

4 Dies ganz abgesehen davon, dass bei den politischen Gesprächen etwa des Mini-
sterpräsidenten in der Regel der jeweilige deutsche Botschafter im Land dabeisitzt und 
sich auch nicht scheut, im Bedarfsfall in das Gespräch korrigierend einzugreifen. 
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mit den Generalkonsulaten und Konsulaten. Die Aktivitäten der Länder 
füllen also im Grunde den Rahmen der auswärtigen Politik aus, den der 
Bund vorgegeben hat. Natürlich initiieren die Länder wiederum Entwick
lungen, die dann in die auswärtige Politik des Bundes einfließen, zum Bei
spiel im Hinblick auf den Ostseerat. Aber stets ist die rechtliche Qualität 
eine solche unterhalb des Levels der auswärtigen Beziehungen i.S. von 
Art. 32 GG. 

Von der politischen und wirtschaftlichen Entwicklung des Ostseeraumes 
profitiert das Land, und deshalb engagiert sich die Landesregierung für die 
Ostseekooperation. Sie ist im übrigen dazu auch nach unserer Landesver
fassung verpflichtet. 

Der Vorteil für das Land liegt nicht nur in Investitionen aus dem Ost
seeraum in unserem Land. Im Herbst letzten Jahres hat sich die schwedi
sche Transkom in Rostock niedergelassen, die norwegische Telenor hat im 
Februar dieses Jahres ein Callcenter hier in Greifswald eingerichtet. Ein 
finnischer Energiekonzern plant die Errichtung eines Gas- und Dampf
kraftwerkes in Greifswald-Lubmin. Die ebenfalls norwegische Jackon AS 
investiert auf dem Wismarer Haffeld in einen Industriebetrieb, der im Lau
fe dieses Jahres die Arbeit aufnehmen wird. 

Die wirtschaftliche Entwicklung des Raumes und der damit verbundene 
Nutzen für das Land zeigt sich etwa in der Einrichtung neuer Fährlinien, so 
im letzten Jahr von Rostock nach Tallinn und Helsinki. Im kommenden 
Jahr werden zwei neue superschnelle Fährverbindungen von Rostock nach 
Schweden und Finnland eingerichtet. 

Im Energiebereich wird die Abstimmung der Energieversorgungssyste
me immer besser, neue Gasleitungen sichern die Versorgung eines ganzen 
Raumes. Geplant ist eine neue Pipeline zwischen Mecklenburg-Vorpom
mern und Südschweden. Ein finnisch-russisches Konsortium projektiert 
den Bau einer Gasleitung aus Nordwestrussland durch die Ostsee - mit 
Anlandepunkt in unserem Land, bei Greifswald-Lubmin. 

Im Bereich des Handels haben die Handelsminister des Ostseerates auf 
ihrer Tagung in Bergen im Februar dieses Jahres beschlossen, bis 2003 die 
Grenzabfertigwig im Güterverkehr auf max. 2 Stunden zu begrenzen. Ein 
Umstand, der den Handel beleben und erleichtern wird, gerade im Umgang 
mit Staaten, die nicht Mitglied der EU sind. 

Im Bereich der Biotechnologie sind wir die erste Region in Europa, die 
auf dem besten Weg ist, eine Assoziierung unserer BioRegio Rostock/ 
Greifswald mit der dänisch-schwedischen Medicon Valley Academy zu 
schaffen, einem virtuellen Verbund von Universitäten, Forschungsein
richtungen, Krankenhäusern und biotechnologischen Firmen. Diese Asso
ziierung bedeutet vor allem Teilhabe an Information und Marketingstrate-
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gien, die Möglichkeit zur Schaffung von Forschungsverbünden mit einem 
erheblich leichteren Zugriff auf Drittmittel, vor allem auch solche der eu
ropäischen Union. 

Die Beispiele ließen sich fortsetzen. 
Natürlich finden Unternehmer aufgrund von objektiven Standortfakto

ren immer ihr Ziel, meist auch ohne die Hilfe der Politik. Aber die Erfah
rung aus den Auslandsreisen der vergangenen 18 Monate belegt ein großes 
Informationsdefizit bei den Entscheidungsträgern in Politik und Wirt
schaft. 

Deshalb ist Werbung, deshalb ist Wahrnehmung, deshalb sind Gesprä
che, Veranstaltungen, Events im In- und Ausland, deshalb sind grenzüber
greifende Aktivitäten der Universitäten und Nichtregierungsorganisationen 
so wichtig. 

Die aufgezählten Beispiele mögen verdeutlichen, dass das Land im Ost
seeraum präsent ist und dies nicht nur bleiben, sondern seine Aktivitäten 
kontinuierlich ausweiten muss. Die Assoziierung mit der Medicon Valley 
Academy ist zum Beispiel ein Projekt, das mit der Reise des Ministerprä
sidenten nach Schweden im vergangenen Herbst einen Ausgang genom
men hat und bei der die Gelegenheit genutzt wurde, dort unsere Biotech
nologieszene vorzustellen. Ich wiederhole, dass hier alle Akteure im Land 
gefragt, um nicht zu sagen, gefordert sind: Regierungs- und Nichtregie
rungsorganisationen, Land und Kommunen, Universitäten, Forschungsein
richtungen. 

Einen Überblick über die vielfältigen Aktivitäten gibt im übrigen der 
Ostseebericht, den die Landesregierung im vergangenen Jahr für den Zeit
raum 1998/99 dem Landtag vorgelegt hat und der auf unserer Homepage in 
deutsch und englisch abrufbar ist. Der eher politische und strategische zu
sammenhänge beschreibende Bericht für den Zeitraum 2000/2001 wurde 
vor Ende Mai dem Landtag zugeleitet, auch er ist bereits im Internet ver
fügbar, bislang aber noch nicht in englischer Sprache. 

Zur Ostseekooperation gehört vor allem auch der Blick nach Osten. Das ist 
der heute politisch wohl entscheidende Aspekt. Mit der Erweiterung der 
Europäischen Union nach Osten besteht die einmalige Chance, die Spal
tung Europas endgültig zu überwinden und den Frieden dauerhaft zu si
chern. Strategisch ist dies sicher das wichtigste und größte Ziel unserer 
Politik, wiewohl es eine Illusion wäre, anzunehmen, dass wir als Land sol
che Prozesse maßgeblich beeinflussen könnten oder wollten. Dennoch 
können wir wichtige Beiträge leisten und müssen das auch tun, darauf 
werde ich gleich noch eingehen. 

Mecklenburg-Vorpommern unterstützt wie alle deutschen Länder die 
Osterweiterung der Europäischen Union. Unser besonderes Interesse gilt 
natürlich unserem Nachbarn Polen, aber auch den baltischen Staaten. Bei 
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